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Editorial

Ein Abschiedsgruß

Syndikusrechtsanwalt Stefan Wiemuth, Geschäftsführer der HLBS Verlag GmbH

In einer Zeit hektischer Gesetzgebung gerade im Steuerrecht ist es Fluch und Segen 
zugleich, den Gesetzgebungsprozess publizistisch zu begleiten. Wechselhaftigkeit 
und Kurzatmigkeit in der Arbeit der Legislative stellen Verband wie Verlag vor die 

große Herausforderung, die mit den ersten Gesetzesentwürfen einsetzenden Diskus-
sionen zeitnah der Mitgliedschaft des HLBS vorzustellen, im zweiten Schritt die neue 
Gesetzeslage in zielgruppenorientierten Publikationen zu vermitteln und schließlich 
die unmittelbaren Auswirkungen für die (steuer-)rechtliche Beratungspraxis in unter-

schiedlichen medialen Formaten aufzuzeigen – sei es im Newsletter als Erst- und Schnellinformation offline 
und online, in einer Zeitschriftenmeldung oder einem Fachaufsatz, in einem Gesetzeskommentar oder in 
einem Handbuch oder einer Monographie. Einen Segen stellt die hektische Änderungsgesetzgebung inso-
fern dar, als sie laufend neue Themen hervorbringt, die nun einmal Voraussetzung für jede Veröffentlichung 
sind; einen Fluch, weil viele Publikationen ihrerseits dem Aktualitätsvorbehalt unterliegen, also inhaltlich 
„vorläufig“ sind und damit das gedruckte „Wort“ an Beständigkeit und Vertrauenswürdigkeit einbüßt.

Ein eindringliches Beispiel für die Schnelllebigkeit und Überfrachtung der Gesetzgebung ist das Jahres-
steuergesetz, das Jahr für Jahr ab dem Folgejahr die geänderte steuerliche Gesetzeslage für Beratung und 
Verwaltung „aus einem Guss“ abbilden soll. Mit dem Jahressteuergesetz sollten regelmäßig sämtliche 
(über das Jahr anfallenden) steuerlichen Vorhaben in einem Übersichts-Gesetz gebündelt werden – früh-
zeitig und umfassend, so die Absicht des Gesetzgebers. Der Vorsatz war löblich – doch der Regulierungs-
wille der Parteien und die Politisierung des Steuerrechts machten diesen positiven Ansatz über die Jahre 
wieder zunichte. Die Politik setzte das Steuerrecht immer mehr zur Lenkung gesellschaftlicher Entwick-
lungen ein  – ob bei materiellen Verteilungsfragen, sozialen Ungleichgewichten, ökologischen Fehlent-
wicklungen und gezielten Kaufanreizen oder zur Verstärkung von fiskalischen Kontrollen. Angesichts der 
politischen Komplexität verzögerte sich die Jahressteuergesetzgebung während des laufenden Jahres 
immer mehr Richtung Jahresende, manches Mal bis kurz vor Weihnachten, um die Beraterschaft und die 
Verwaltung pünktlich zum 1. Januar mit neuen Gesetzeskriterien und -folgen zu „überraschen“.

Im Vergleich zum Steuerrecht zeichnen sich die Rechtsgrundlagen für die Sachverständigentätigkeit 
durch eine größere Kontinuität aus. Zugleich erfordern jedoch die extrem dynamischen Marktentwicklun-
gen in der Landwirtschaft – vom Höfesterben bis hin zum Flächenverbrauch durch Infrastrukturvorhaben, 
neue Baugebiete und Naturreservate – eine hohe Flexibilität und Kompetenz vom landwirtschaftlichen 
Sachverständigen.

Der Verlag hat sich Schritt für Schritt auf diese Herausforderung mit einer wachsenden Vielfalt von 
Publikationen und medialen Formaten eingestellt. Waren in der Vergangenheit neben klassischen Lose-
blatt-Kommentaren monographische Broschüren – kleine Dokumentationsbände zur Steuerfachtagung 
oder Wertermittlungsgutachten für Sachverständige  – wichtige Aushängeschilder des Verlages, so hat 
er seine Marktpräsenz in den letzten zehn Jahren kontinuierlich über eine größere Vielfalt von Medien 
verstärkt. Eine wesentliche Multiplikatorfunktion in der Informationsvermittlung nehmen die verschie-
denen Periodika ein; als wichtige Medien seien die Steuer- und Wirtschaftsnachrichten, die Betriebswirt-
schaftlichen Nachrichten und das Mandantenrundschreiben Agrarsteuern kompakt genannt; in erster Linie 
aber die Fachzeitschrift Agrarbetrieb, die seit 2015 – vom Verlag personell ausgestattet mit einer eige-
nen Redaktion – die aktuellen Themen bündelt und inzwischen das auflagenmäßig führende Medium in 
dem Segment ist. Über das mediale Angebot wirken der Verband und seine Fachgremien auf laufende 
Diskussionsprozesse unter den Fachleuten ein und beeinflussen die rechtlichen Entscheidungsprozesse 
in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung. So gelingt es, auch Berufsträger und Berufsgruppen 
außerhalb des HLBS für die Verbandsarbeit zu interessieren und als Gesprächspartner zu gewinnen.

Mit den notwendigen Veränderungen in der Print-Programmatik hat das kleine Verlagsteam über die 
Jahre eine respektable Datenbank mit ganz unterschiedlichen Inhalten und einem hohen Komfortan-
spruch entwickelt. Die Datenbank markiert den Übergang der verlegerischen Programmatik ins digitale 
Zeitalter und wird den Verlag zu einem Informationsdienstleister ganz neuer Qualität fortentwickeln. 
Der Eintritt in den Online-Markt erfolgte für den Verlag mit der Einbettung der Datenbank in das Ver-
bandsportal im Jahr 2019; damit ist ein allererster Schritt in die digitale Verkaufswelt getan.
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So war es in den letzten über zehn Jahren für den zum Jahresende ausscheidenden Geschäftsführer und 
Unterzeichnenden eine spannende Aufgabe, diesen Veränderungsprozess zu initiieren, zu gestalten und 
zu begleiten. Die Hektik bei der Gesetzgebung fand über die fachlichen Inhalte Widerhall in der Vielfalt 
der Medienangebote. Auch wenn die Verlagsarbeit damit einer gewissen Kurzatmigkeit und Schnellle-
bigkeit unterlag, so ermöglichte zugleich der technologische Fortschritt, die Fachinformationen auf den 
einzelnen Leser und seine Arbeitssituationen gezielt „zuzuschneiden“.

An Dynamik wird es auch in Zukunft nicht fehlen, ob in der Gesetzgebung, bei der Marktentwicklung 
oder beim digitalen Fortschritt. Die Weichen müssen fortlaufend vom Verlag nachjustiert und an das 
Tempo der Änderungen angepasst werden. Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Sie als Berater in der Land-
wirtschaftlichen Buchstelle und als Sachverständige Ihre Mandantschaft genau kennen, geben uns als 
Informationsdienstleister Richtung und Tempo vor. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen trotz einer hektischen Ausgangslage einen beständigen und nach-
haltigen Beratungserfolg, verbunden mit dem Wunsch, uns als Partner in Ihren Beratungsalltag aktiv 
einzubeziehen: Sprechen Sie uns in Redaktion und Lektorat auf Ihre Erwartungen und Wünsche an, damit 
wir genau Ihre Anforderungen an die Fachinformation in unseren Veröffentlichungen abbilden können!

Nach über zehn Jahren Verantwortung für den HLBS Verlag verabschiede ich mich!

Berlin, im November 2020

AgrB 6-2020
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